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Art der Angabe Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige 
Kennung des 
Ereignisses

NanoF2021oHV

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN DE000A3H2242

2. Name des 
Emittenten

NanoFocus AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der 
Hauptversammlung

18.08.2021
[im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 20210818]

2. Uhrzeit der 
Hauptversammlung

14:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 12:00 UTC

3. Art der 
Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der 
Hauptversammlung

Virtuelle Hauptversammlung:
https://www.nanofocus.de/investor-relations/
hauptversammlung/
 
Im Sinne des Aktiengesetzes:
NanoFocus AG, Max-Planck-Ring 48, 
46049 Oberhausen, Deutschland

5. Aufzeichnungs- 
datum

28.07.2021, (00:00 Uhr MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 20210727]

6. Uniform Resource 
Locator (URL)

https://www.nanofocus.de/investor-relations/
hauptversammlung/

Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 
Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
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NanoFocus AG
Oberhausen
WKN A3H224

ISIN DE000A3H2242

Einladung zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 
ordentlichen Hauptversammlung ein, die

am Mittwoch, den 18. August 2021, um 14.00 Uhr MESZ,

stattfindet.

Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) statt. 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist in den 
Geschäftsräumen am Sitz der NanoFocus AG, Max-Planck-Ring 48, 

46049 Oberhausen.

Die gesamte Versammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentums-
recht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
(„COVID-19-Gesetz“) (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafver-
fahrensrecht, BGBl. I 2020, S. 569), zuletzt geändert durch Art. 11 
des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungs-
verfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie 
im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020, BGBl. I 2020,  
S. 3328, für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder  
deren Bevollmächtigte im Internet unter der Internetadresse  
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/ im 
passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen;  
diese Übertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptver-
sammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG. Bitte beachten Sie 
auch die Hinweise am Ende dieser Einladung.

https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
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Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten 
Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzern- 
lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das  
Geschäftsjahr 2020

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss 
ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfas-
sung vorgesehen.

 Die vorgenannten Unterlagen können von der Einberufung  
der Hauptversammlung an und auch während der Haupt-
versammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/ 
eingesehen werden. Überdies werden die Unterlagen während 
der Hauptversammlung erläutert werden. 

2.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor dem im Geschäftsjahr 
2020 amtierenden Mitglied des Vorstands für dieses Geschäfts-
jahr die Entlastung zu erteilen.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des  
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats,

 a) Herrn Stephan Gais, 
 
 b) Herrn Manuel Hüsken, 
 
 c) Herrn Ralf Terheyden und
 
 d) Herrn Hans Wörmcke, 

für dieses Geschäftsjahr im Wege der Einzelbeschlussfassung 
Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschluss- 
prüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu  
wählen.

https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
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5.  Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen 
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) und die 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit 
der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Geneh-
migtes Kapital 2021) sowie über die Änderung der Satzung

 Das in der Satzung der Gesellschaft in § 4 Abs. (3) enthaltene 
Genehmigte Kapital 2020 soll aufgehoben werden und neues  
Genehmigtes Kapital 2021 geschaffen werden.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu 
fassen:

 a)  Das Genehmigte Kapital 2020 in § 4 Abs. (3) der Satzung wird, 
soweit im Zeitpunkt der Aufhebung noch nicht ausgenutzt, mit 
Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend 
bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2021 in das Han-
delsregister aufgehoben.

 b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 17. August 2026 das Grundkapital der 
Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 
EUR 1.720.478,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von 
insgesamt bis zu 1.720.478 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen  
(Genehmigtes Kapital 2021).

  Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewäh-
ren. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den fol-
genden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

  • zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

  • wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und 
der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausge-
schlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals 10 % bezogen sowohl auf den Zeit-
punkt dieser Beschlussfassung als auch zum Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals 
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogenen  
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt 
der Festlegung des endgültigen Ausgabebetrags durch 
den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203  
Abs.(1) und (2), 186 Abs. (3) Satz 4 AktG unterschreitet; bei 
der Berechnung der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag 
am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurück-
erworbene Aktien entfällt, die seit dem 18. August 2021 
unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. (3) Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächtigung 
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gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien 
durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflich-
tung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder 
mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum 
Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Drit-
ten zu zahlen ist;

  •  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere 
zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen;

  •  wenn die Aktien Arbeitnehmern der Gesellschaft und/oder 
Arbeitnehmern eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens im Sinne von § 15 AktG zum Erwerb an-
geboten oder auf sie übertragen werden. Die neuen  
Aktien können dabei auch an ein geeignetes Kreditinstitut 
ausgegeben werden, das die Aktien mit der Verpflichtung 
übernimmt, sie ausschließlich an die hiernach begüns-
tigten Personen weiterzugeben. Die Anzahl der so unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf 
2% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung;

  •  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläu-
bigern der von der Gesellschaft oder ihren Konzernge-
sellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräu-
men, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder  
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. 
Wandlungspflicht zustünde.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2021 
festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, 
dass die neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 5 AktG von 
einem Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. (1) Satz 1 oder § 53b  
Abs. (1) Satz 1 oder Abs. (7) KWG tätigen Unternehmen mit 
der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktio-
nären zum Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat wird ermäch- 
tigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilwei-
ser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem 
Genehmigten Kapital 2021 oder nach Ablauf der Ermächti-
gungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung 
aus dem Genehmigten Kapital 2021 anzupassen.



7 

 c)  § 4 Abs. (3) der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst:

   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 17. August 2026 das Grundkapital der 
Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 
EUR 1.720.478,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe 
von insgesamt bis zu 1.720.478 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).

   Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu ge-
währen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in 
den folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

   • zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

   • wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt 
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals 10 % bezogen sowohl auf 
den Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits in den 
Handel einbezogenen Aktien gleicher Gattung und 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des end-
gültigen Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht  
wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. (1) und (2), 186 
Abs. (3) Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung 
der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grund- 
kapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene 
Aktien entfällt, die seit dem 18. August 2021 unter 
vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. (3) Satz 4 AktG ausgegeben 
oder veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächti-
gung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen  
Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzei-
tiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen 
Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft be-
stimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, 
der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;

   • bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbe-
sondere zur Gewährung von Aktien zum Zweck des 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen;

   • wenn die Aktien Arbeitnehmern der Gesellschaft und/
oder Arbeitnehmern eines mit der Gesellschaft verbun-
denen Unternehmens im Sinne von § 15 AktG zum 
Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden. 

„(3)
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Die neuen Aktien können dabei auch an ein geeignetes 
Kreditinstitut ausgegeben werden, das die Aktien mit 
der Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich an 
die hiernach begünstigten Personen weiterzugeben. 
Die Anzahl der so unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien darf 2% des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung;

   • soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläu-
bigern der von der Gesellschaft oder ihren Konzernge-
sellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräu-
men, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder 
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- 
bzw. Wandlungspflicht zustünde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2021 festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestim-
men, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 5 AktG 
von einem Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. (1) Satz 1 
oder § 53b Abs. (1) Satz 1 oder Abs. (7) KWG tätigen Un-
ternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden 
sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung 
des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2021 
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend 
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten 
Kapital 2021 anzupassen.“

 d)  Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) beschlossene 
Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020  
gemeinsam mit der unter lit. b) beschlossenen Schaffung 
des neuen Genehmigten Kapital 2021 und der unter lit. c)  
beschlossene Satzungsänderung zur Eintragung in das Han-
delsregister anzumelden. Die Anmeldung hat so zu erfolgen, 
dass zunächst die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020 
eingetragen werden soll und im unmittelbaren Anschluss 
daran die beschlossene Schaffung des neuen Genehmigten 
Kapitals 2021 mit der beschlossenen Satzungsänderung ins 
Handelsregister eingetragen werden soll.
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Berichte an die Hauptversammlung

Schriftlicher Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG zu Punkt 5 der 
Tagesordnung

Der Vorstand hat zu Punkt 5 der Tagesordnung gem. §§ 186 Abs. 4 
Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe 
für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. 

Der Bericht kann von der Einberufung der Hauptversammlung an und 
auch während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ 
in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ eingesehen werden. Der 
Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Unter Tagesordnungspunkt 5 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die 
Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 und die 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 vor.

Durch die Beschlüsse unter Tagesordnungspunkt 5 wird die beste-
hende Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals aufgehoben 
und durch eine neue fünfjährige Ermächtigung ersetzt. Mit der vor-
geschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in die Lage versetzt, 
künftig im Rahmen des genehmigten Kapitals die Eigenkapitalaus-
stattung der Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen Erfor-
dernissen anzupassen. 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsrecht kann je-
doch vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in folgenden 
Fällen ausgeschlossen werden:

Das Bezugsrecht kann für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden, 
die nicht gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können. 
Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzen-
betrags würden die technische Durchführung der Kapitalerhöhung 
und die Ausübung des Bezugsrechts insbesondere bei der Kapitaler- 
höhung um runde Beträge erheblich erschwert. Die als freie Spitzen 
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien 
werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Vorstand 
wird jedoch versuchen, die Entstehung von Spitzenbeträgen bei den 
Bezugsrechten zu vermeiden.

Darüber hinaus ist ein Bezugsrechtsausschluss möglich für einen an-
teiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 10 %, bezogen sowohl 
auf das zum Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch auf das 
zum Zeitpunkt der Ausgabe vorhandene Grundkapital, um die neuen  
Aktien zu einem Betrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits 
in den Handel einbezogenen Aktien nicht wesentlich unterschreitet, 
wobei nicht wesentlich eine Unterschreitung des durchschnittlichen 
Schlusskurses der letzten zehn Börsentage um bis zu 5 % ist. Diese 
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auf § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG gegründete Ermächtigung erlaubt 
die rasche Durchführung einer Barkapitalerhöhung zu einem den  
aktuellen Marktbedingungen möglichst nahe kommenden Ausgabe-
betrag. Bei der Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den 
Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach 
dem Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 
möglich ist. Durch die Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung an 
den Börsenpreis werden auch die Belange der Aktionäre gewahrt. 
Denn aufgrund des Umstands, dass die Platzierung ohne gesetz-
liche Bezugsfrist unmittelbar nach Festsetzung des Ausgabebetrags 
erfolgen kann, muss bei der Festsetzung nicht das Kursänderungs- 
risiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist berücksichtigt werden. Die  
Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungs- 
quote durch Kauf von NanoFocus Aktien über die Börse aufrecht zu 
erhalten, während der Gesellschaft im Interesse der Aktionäre wei-
tere Handlungsspielräume eröffnet werden, um kurzfristig günstige 
Börsensituationen auszunutzen.

Weiter kann das Bezugsrecht vom Vorstand bei einer Kapitalerhö-
hung gegen Sacheinlagen insbesondere zum Zwecke des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen ausgeschlossen werden. Im Falle des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen, müssen diese im Rahmen des Unternehmensgegenstands 
der Gesellschaft liegen. Diese Ermächtigung soll den Vorstand ins-
besondere in die Lage versetzen, ohne Beanspruchung der Börse 
eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeig-
neten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen 
an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände gegen 
Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Der 
Erwerb eines Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung 
erfordert in der Regel eine rasche Entscheidung. Durch die vorge-
sehene Ermächtigung wird dem Vorstand die Möglichkeit gegeben, 
bei entsprechend sich bietenden Gelegenheiten zur Akquisition rasch 
und flexibel auf vorteilhafte Angebote reagieren zu können. Dasselbe 
gilt im Hinblick auf die Einbringung von Forderungen oder anderen 
Wirtschaftsgütern. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss 
zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des 
relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräu-
mung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen gegen Gewährung von Aktien nicht mög-
lich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen 
Vorteile wären nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen 
zurzeit nicht.

Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, wenn die Aktien  
Arbeitnehmern der Gesellschaft und/oder Arbeitnehmern eines mit 
der Gesellschaft verbundenen Unternehmens zum Erwerb ange-
boten werden sollen. Hierdurch können Aktien als Vergütungsbe-
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standteil für Arbeitnehmer der Gesellschaft und/oder Arbeitnehmer 
eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens eingesetzt 
werden. Der vorgeschlagene Umfang des genehmigten Kapitals 
zur Ausgabe von Belegschaftsaktien von maximal 2% des Grund-
kapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens und im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung steht nach Auffassung des Vorstands 
in einem angemessenen Verhältnis zu der Anzahl der Mitarbeiter 
und der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und rechtfertigt sich 
durch die Vorteile einer noch engeren Bindung der Mitarbeiter an 
die Gesellschaft. Ziel ist es, die Identifikation der Mitarbeiter mit der  
Gesellschaft nachhaltig zu stärken und ihre Motivation zu fördern, 
indem sie auch als Aktionäre am langfristigen Unternehmenserfolg 
beteiligt werden. Die Ausgabe von Belegschaftsaktien ist hierzu 
ein geeignetes Mittel. Zur Vereinfachung des Ausgabeverfahrens 
soll es neben einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die 
berechtigten Mitarbeiter auch möglich sein, dass die neuen Aktien 
von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
gleichgestellten Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie ausschließlich zur Gewährung von Aktien an den ge-
nannten Personenkreis zu verwenden. Derzeit besteht kein Beleg-
schaftsprogramm.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten 
der Inhaber der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesell-
schaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer 
Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungs-
preis nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln 
der Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. 
Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldverschreibungen mit  
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in 
dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Aus-
übung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der 
Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächti-
gung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2021 unter sorgfältiger Abwägung der Interes-
sen zwischen beiden Alternativen zu wählen. Bei Abwägung aller  
genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Aus-
schluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den auf 
gezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des zulasten der 
Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich gerecht-
fertigt und für angemessen.

Der Vorstand wird im Einzelfall besonders sorgfältig prüfen, ob der 
Einsatz der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss notwendig 
und für die Gesellschaft von Vorteil ist, bevor er die Zustimmung des 
Aufsichtsrats hierfür einholt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2021 berichten.
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Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversamm-
lung

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 18. August 2021  
wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe des Ge-
setzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“)  
(Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pan-
demie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, BGBl. I 2020, 
S. 569), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren 
Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpas-
sung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossen-
schafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht 
vom 22. Dezember 2020, BGBl. I 2020, S. 3328, als virtuelle Haupt-
versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-
vollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft) abgehalten. 

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß ange-
meldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen am 18. August 2021 ab 14:00 Uhr MESZ 
im Internet unter https://www.nanofocus.de/investor-relations/ 
hauptversammlung/ im passwortgeschützten Internetservice in Bild 
und Ton übertragen.

Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären (siehe hierzu die 
Ausführungen im Abschnitt „Voraussetzung für die Teilnahme an der 
virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“) 
werden individuelle Zugangsdaten zur Nutzung des passwortge-
schützten Internetservice der Gesellschaft übersandt („HV-Ticket“). 
 
Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten 
(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ver-
sammlungsort ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgen ausschließlich im 
Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Eine 
elektronische Teilnahme an der Versammlung im Sinne von § 118 
Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich.

Über den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversamm-
lung können die Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) ihr 
Stimmrecht per elektronischer Briefwahl ausüben, Vollmachten an 
Dritte sowie Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, Fragen einreichen oder 
Widerspruch zu Protokoll erklären. Für die Nutzung des passwortge-
schützten Internetservice zur Hauptversammlung ist eine Zugangs-
berechtigung erforderlich.

https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
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Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptver-
sammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts in der virtuellen sind gemäß § 17 der Satzung nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter 
nachstehender Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse un-
ter Nachweis ihres Aktienbesitzes spätestens bis zum Ablauf des  
11. August 2021 (24.00 Uhr MESZ) in Textform (§ 126b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache anmelden:

NanoFocus AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des  
21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Mittwoch, den  
28. Juli 2021 (00.00 Uhr MESZ), beziehen. Der Nachweis des Aktien- 
besitzes ist durch eine Bestätigung in Textform (§ 126b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut oder 
den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG zu erbringen.

Nach Eingang der Anmeldung sowie des besonderen Nachweises 
des Anteilsbesitzes werden den Aktionären die Zugangsdaten für 
die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice übersandt  
(„HV-Ticket“). Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung 
und Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die  
Gesellschaft Sorge zu tragen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater, die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Dritten, 
ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine form- 
und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so ist die Gesell-
schaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere 
von diesen zurückzuweisen.

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversamm-
lung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen ver-
tretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im 
Wege der elektronischen Briefwahl oder durch (Unter-)Bevollmäch-
tigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft ausüben. 
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Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den 
Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entspre-
chenden Zugangsdaten vom Vollmachtgeber erhält.

Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder an eine diesen 
nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution er-
teilt werden, der Widerruf dieser Vollmachten und der Nachweis der  
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen dabei der 
Textform (§ 126b BGB).

Die Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung,  
einen Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Person oder Institution mit der Stimmrechtsausübung 
bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen 
die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise  
eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß  
§ 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten da-
her die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden 
über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann per Post, Telefax oder  
E-Mail an die Gesellschaft spätestens bis zum 17. August 2021,  
24:00 Uhr MESZ, unter der folgenden Postanschrift, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse 

NanoFocus AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: nanofocus@better-orange.de

oder ab dem 28. Juli 2021 unter Nutzung des passwortgeschützten 
Internetservice unter https://www.nanofocus.de/investor-relations/
hauptversammlung/ übermittelt, geändert oder widerrufen werden. 
Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft.

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten aus-
schließlich unter Nutzung des unter https://www.nanofocus.de/ 
investor-relations/hauptversammlung/ zugänglichen passwortgeschütz-
ten Internetservice abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorste-
hend genannten Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung 
der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen 
soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmäch-
tigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung 
einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenann-
ten Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten 
Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
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Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können 
für die Erteilung einer Vollmacht das Formular verwenden, welches 
nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbe-
sitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.nanofocus.de/
investor-relations/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benann-
ten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. 
Auch im Falle einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und 
der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestim-
mungen erforderlich. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft können per Post, Telefax oder E-Mail an die vorstehend im 
Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmäch-
tigten“ genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse  
bis spätestens 17. August 2021, 24:00 Uhr MESZ, oder ab dem  
28. Juli 2021 unter Nutzung des unter https://www.nanofocus.de/
investor-relations/hauptversammlung/ zugänglichen passwortge-
schützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren 
bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversamm-
lung am 18. August 2021 erteilt, geändert oder widerrufen werden. 

Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmel-
dung und Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://www.nanofocus.de/
investor-relations/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung. 

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter müssen diesen in jedem Falle Weisungen für 
die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsver-
treter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen 
abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Er-
messen ausüben und sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimm-
rechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den 
in der Einberufung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Be-
schlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat oder zu - mit 
einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 
AktG - bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären so-
wie etwaige vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG 
zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktio-
nären vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen 
weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung 
Weisungen oder Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen ge-
gen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts 
oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
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Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht, 
auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, im Wege  
elektronischer Kommunikation (Briefwahl) abgeben. Die Aktionäre, 
die ihre Stimmen im Wege der elektronischen Briefwahl abgeben 
möchten, müssen sich ebenfalls unter Vorlage des besonderen  
Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden.  

Briefwahlstimmen ab dem 28. Juli 2021 unter Nutzung des unter 
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/ zu-
gänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür 
vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmungen in der 
virtuellen Hauptversammlung am 18. August 2021 abgegeben, geän-
dert oder widerrufen werden. 

Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die  
Abstimmung über die in der Einberufung zur virtuellen Hauptver-
sammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der 
Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachten Be-
schlussvorschläge von Aktionären sowie etwaige vor der Hauptver-
sammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegen- 
anträge und Wahlvorschläge von Aktionären beschränkt.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durch-
geführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung 
mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der elektro-
nischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch 
als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstim-
mung.

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberater oder sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleich-
gestellte Personen und Institutionen können sich der elektronischen 
Briefwahl bedienen.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß  
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG i. V. m. § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG sowie Wahlvorschläge im 
Sinne des § 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Anschrift 
zu richten:

NanoFocus AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0)89 / 889 690 655
E-Mail: antraege@better-orange.de

https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
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Gegenanträge und Wahlvorschläge gegen die Vorschläge von Vor-
stand und/oder Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung, die 
spätestens zum Ablauf des 3. August 2021 (24.00 Uhr MESZ) bei 
der vorstehenden Anschrift eingehen und die die weiteren Voraus-
setzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung 
nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden einschließlich des Namens 
des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen  
Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse  
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/ 
veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berück-
sichtigt.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegen-
anträge oder Wahlvorschläge gestellt werden. Gegenanträge oder 
Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des  
Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der Haupt-
versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert 
und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 
COVID-19-Gesetz

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten haben das 
Recht, im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung am 18. August 2021  
Fragen einzureichen. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, 
freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet.

Fragen sind bis spätestens einen Tag vor der Versammlung, d. h. 
bis spätestens 16. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), über den auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.nanofocus.de/ 
investor-relations/hauptversammlung/ zugänglichen passwortge-
schützten Internetservice einzureichen.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen ge-
stellt werden.

Bild- und Ton-Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die ge-
samte Versammlung am 18. August 2021, ab 14:00 Uhr MESZ, live auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.nanofocus.de/ 
investor-relations/hauptversammlung/ im passwortgeschützten Inter-
netservice in Bild und Ton verfolgen. 

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ord-
nungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes werden den  
Aktionären die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschütz-
ten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/ 
übersandt. 

https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
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Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme 
im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-
Teilnahme).

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung 

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die das 
Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Voll-
macht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, über den auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.nanofocus.de/ 
investor-relations/hauptversammlung/ zugänglichen passwortge- 
schützten Internetservice von Beginn der virtuellen Hauptver-
sammlung am 18. August 2021 an bis zum Ende der virtuellen 
Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 4  
COVID-19-Gesetz Widerspruch gegen einen Beschluss der Haupt- 
versammlung zu erklären.

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die NanoFocus AG, 
Max-Planck-Ring 48, 46049 Oberhausen. Sie erreichen die Gesell-
schaft unter 

ir@nanofocus.de

und den Datenschutzbeauftragten unter

Datenschutz@nanofocus.de

Die NanoFocus AG verarbeitet als Verantwortlicher personenbezo-
gene Daten ihrer Aktionäre und deren Stimmrechtsvertreter (Name, 
Anschrift, Sitz/Wohnort, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der 
Aktien sowie Nummer des HV-Ticktes und Zugangsdaten zum pass-
wortgeschützten Internetservice), um ihren gesetzlichen Pflichten 
nachzukommen und den Aktionären die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen. Die 
Datenverarbeitung ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 
Abs. 1c DSGVO. Daten über die Teilnahme an Hauptversammlungen 
werden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen für einen Zeitraum 
von zehn Jahren aufbewahrt.

Die NanoFocus AG bedient sich externer Dienstleister für die Aus-
richtung der Hauptversammlung und wird diesen zur Erfüllung ihrer 
Tätigkeiten, soweit erforderlich, auch personenbezogene Daten zu-
gänglich machen. Die Dienstleister dürfen die personenbezogenen 
Daten ausschließlich im Auftrag der NanoFocus AG und nicht zu  
eigenen Zwecken verarbeiten und müssen die Daten vertraulich  
behandeln. Eine Datenübermittlung in Drittländer oder an interna- 
tionale Organisationen erfolgt nicht.

https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung/
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Ihnen steht bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Vorausset-
zungen das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, auf Berichti-
gung nach Art. 16 DSGVO, auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, auf 
Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht 
auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Daten-
übertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO zu. Darüber hinaus besteht ein  
Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
nach Art. 77 DSGVO.

Oberhausen, im Juli 2021

NanoFocus AG
Der Vorstand



Max-Planck-Ring 48
46049 Oberhausen
Tel. +49 208 62 000-0
Fax +49 208 62 000-99
info@nanofocus.de
www.nanofocus.de


